
 

Tarifvertrag zur Entgelterhöhung 2009-2011 
 

 
Zwischen dem 

 
Tarifverband Privater Rundfunk e.V. 

einerseits 
 

und 
 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
- Fachbereich Medien, Kunst und Industrie - 

 
sowie 

 
Deutscher Journalisten Verband e.V. 

-Gewerkschaft der Journalistinnen und Journalisten- 
andererseits 

 
 

wird folgender Tarifvertrag geschlossen: 
 
 
 
§ 1 Entgelterhöhung 2009/2011 
 
1. Der zum 30. September 2009 gekündigte Entgelttarifvertrag wird rückwirkend 

zum 1. Oktober 2009 wieder in Kraft gesetzt. Der Entgelttarifvertrag ist frühestens 
zum 30. September 2011 mit unveränderter Frist von drei Monaten zu kündigen. 

 
2. Statt einer linearen Erhöhung der Tarifentgelte wird an die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, Volontärinnen und Volontäre sowie Auszubildende mit dem 1. 
Dezember 2009 eine Einmalzahlung von 200 € gezahlt. 

 
3. Statt einer linearen Erhöhung der Tarifentgelte wird mit dem 1. Oktober 2010 an 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Volontärinnen und Volontäre sowie an 
Auszubildende eine Einmalzahlung von 200 € gezahlt. 

 
4. Die Entgelthöhen in § 2 des Entgelttarifvertrages werden für die Tarifgruppen 

TG1 bis TG7, Volontärinnen und Volontäre sowie Auszubildende sind davon aus-
genommen, ab dem 1. Januar 2011 um 1,5 % linear erhöht. Die Werte werden in 
der Entgelttabelle 2009-2011 (Anlage) festgelegt. 
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§ 2 Verrechnungsausschluss 
 
Der TPR wird auf seine Mitgliedsunternehmen einwirken, eine Verrechung der tarif-
vertraglichen Entgelterhöhung aus Anlass dieses Tarifabschlusses mit bestehenden 
übertariflichen Entgeltbestandteilen zu vermeiden. Eine Verrechnung der Einmalzah-
lungen aus § 1 Abs. 2 und 3 mit bestehenden übertariflichen Entgeltbestandteilen 
findet nicht statt. 
 
 
§ 3 Manteltarifvertrag 
 
Der TPR wird keine Kündigung des Manteltarifvertrages zwischen den Tarifparteien 
dieser Vereinbarung vornehmen, die vor dem 31. Dezember 2011 wirksam wird. 
 
 
§ 4 Erklärungsfrist 
 
Die Tarifparteien vereinbaren eine Erklärungsfrist bis zum 30. November 2009 
12:00 Uhr. Schweigen gilt als Zustimmung. 
 
 
 
Berlin, den 11. November 2009 
 
 
 
Tarifverband Privater Rundfunk e.V. 
 
 
Klaus Schunk 
 
 
 
 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
 
 
Frank Werneke 
 
 
Matthias von Fintel 
 

  
  

 
Deutscher Journalisten Verband e.V. 
 
Karl-Joseph Döring 
 
 
Michael Konken 
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Tarifgruppe

(TG)
bis zum ab dem bis zum ab dem

31.12.2010 01.01.2011 31.12.2010 01.01.2011
TG 1 1.887 € 1.915 € 2.069 € 2.100 €
TG 2 2.069 € 2.100 € 2.358 € 2.393 €
TG 3 2.431 € 2.467 € 2.722 € 2.763 €
TG 4 2.940 € 2.984 € 3.084 € 3.130 €
TG 5 3.231 € 3.279 € 3.557 € 3.610 €

Redakteure
TV national

TG 6 3.736 € 3.792 € 3.991 € 4.051 €
Redakteure
TV national

TG 7 4.100 € 4.162 € 4.572 € 4.641 €
Redakteure
TV national
Volontärs

gehalt
im 1. Jahr

bei nationalen 
Sendern

im 2. Jahr
bei nationalen 

Sendern

Ausbildungs-
vergütung
im 1. Jahr
im 2. Jahr

4.245 € 4.309 €

Entgelttabelle 2009-2011
Erhöhung um 1,5 % ab 1. Januar 2011

Laufzeit vom 1. Oktober 2009 bis Ende September 2011

Vergütungsgruppe

(VG 1)

Vergütungsgruppe

(VG 2)
1,015

3.809 € 3.866 €

4.901 € 4.975 €

bis zum

bis zum
30.09.2011

bis zum
30.09.2011

1.487 €

1.706 €

1.560 €

1.850 €

1.850 €

2.214 €

30.09.2011
654 €
714 €

im 3. Jahr 807 €
 

 
Berlin, den 11. November 2009 

 

Tarifverband Privater Rundfunk e.V. 
 
Klaus Schunk 
 
 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di  
 
Frank Werneke 
 
Matthias von Fintel 

  
 Deutscher Journalisten Verband e.V.  

 
Karl-Joseph Döring 
 
Michael Konken 
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